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Um Störungen und Unregelmäßigkeitenbet der jedeu Dienstag
tViZZ  H -denden Abgabe von Lieh an die KretSsammelstelle sm Bahn-

4,73 Westerburg zu vermeiden, ersuche ich die Herren Liehhändler
i »tejeuigen Personen, welche ohne iw Besitze eiuer Aufforderung

Ng Vfm  zxrtraueuSmannes des BiehhandelSverbaudes Herr« Friedrich
Wer Westerburg zu sein, Vieh ablirfern wolle», dies unter An
e der Anzahl und Art der Tiere spätestens 4 Lage vor dem

»Iibetag, dem vorgenannten Herrn Vertrauensmann mitzuteilen,
ct a,  M> Bit die Tiere nicht wegen BahntranSportschwiertgkeiteu zurückgr-

ts» werde» müssen.
düng Der

Rcdaküou , Druck und Berlag von V . « ae - derger in Wr « er »» r «.

Verordnung
betr. A««dr» sch de» Krot- etreides a«» dem Grutejahr 1916.

Auf Grund der §§ S und 4 der Bundesratsverordnuag vom
29. Juni 1916 ReichS-Gesetzbl. S . 613 ff. und der hierzu erlaffeneu
AnSführungsanweisung vom 24. Juli 1916 wird für den KreiS
Westerburg folgendes anzeordnet:

§ 1. Der Ausdrusch der Brotgetreides muß bis zum 30. Rov.
1916 beendet sein. Ausnahmen werden von mir nur in dringende»
Fällen auf Grund eines eingehend begründeten schriftlichen An«
träges bewilligt.

§ 2. Brotgetreide, welches bis zum 30. November 1916, abgc«
sehe« von genehmigten Ausnahmen, nicht ausgedroschen ist, wird

t seitens der Gemeinde auf Kosten des Besitzers durch eine« Dritte»I'auSgedrosche».8 3. Zuwiderhandlungengegen vorstehende Vorschrift werde«
gemäß 8 57 obengenannter BundeSratsverordnung mit Gefängnis
bis zü 6 Mouateu oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

8 4. Diese Verordnung tritt sofort iu Kraft.
Westerburg, den8. August 1916. Der Karrbrat.

öiStp , th «» r am Mittwoch , de» 16. August statt.
oeswê Westerburg , den 8. August 1916.
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A« bie Aerre« KSrgermeister des Kreises.
Betr. : Torfstre « .

Lurch Verfügung vom 22. v. Mts . KreiSblatt Nr. 71 habe
iereitS mitgeteilt, daß eS unbedingt erforderlich ist, daß die

iritoirtt sich schon jetzt mit Torfstreu für späteren Bedarf eindeckeu.
lvill uichtunterlaffeuuoch einmal ganz besoaderS darauf hinzuweise»,
»!t die jetzige günstige Zeit zum Bezng vo» Torfstreu nicht ver-
«t wird. Bestellungen ersuche ich möglichst bis zu« 10. d. Mts.
Rlt bei der Landwirtschaftlichen Zentral-Darlehnskafse zu Frank¬
sta. M. einzureicheo, da die dem KreiS noch zustehevden Waggons

verfallen.
Mrsterburg, de» 7. August 1916.

Der U-rsttzeub- des Kreisausschuffe«
des « reist» Westerburs.

Kunde»- A« bie Herren KSrgermeister be» Kreise»
Betr. : GesiSgelfutter.

De« KreiS Westerburg siod 20 Zentner Mai» als Geflügel-
. stkr zur Verfügung gestellt worden. Der Preis beträgt p. Zentner

lt» 23 Mk. Bestellungen ersuche ich baldigst hierher einzureicheo.
Westerburg , den 7. August 1916.

Der Korsttzeube de» Kreisa«*sch«st--
«u _ be» Kreist» Westerburg._
fg  An bie Herren Bürgermeister be» Kreise». "

Betr.: Futtermittel.
De« Kreise sind für die Monate August—September näch¬

st "«»de zuckerhaltige Futtermitteln zur Verfügung gestellt worden:
irvov» 471.60 Zentner Melasse, 210,25 Zentner Schnitzel,
dang Ich ersuche dies in der dortigen Gemeinde bekannt zu geben
»WW st. Äestellnugen direkt bet der Laudwirtsch. Zentral-DarlehnSkaffe

F̂rankfurta. M. anzumeldeu.
S4 . Westerburg , den 6. August 1916.

Her Harstheube de» Krei»au»fch«fse»
de» Kreist» Westerburg.,ettri

:
hung w
ertigt.
rckeeei.

Der SteuersnperuumerarDiefenbach ist bis auf weiteres mit
? kom. Verwaltung der Kgl. KreiSkaffe Montabaur beauftragt

wag hjrrmit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.
Westerburg , de» 8. August 1916. Her Karrbrat.

Au bie Herreu KSrgermeister de» « reise».
Vorstehende Bekanntmachung ist wiederholt in ortsüblicher

Weise bekannt zu machen.
Westerburg, den8. August 1915. Der Kaudrut.

A« bie Heere» KSrgermeister de» Kreist».
Auf die Bekanntmachung über den Verkehr mit Brotgetreide

und Wintergerste zu Saatzweckeu abgedruckt im ReichS-Gesetzbl. Nr.
172 von 1916 S . 854- 860 weise ich hin.

Zu § 1 der Bekanntmachung bemerke ich, daß die Snatkarten
hier ausgestellt werden.

Westerburg, den7. August 1916.
Der Borsitzende des « reisausschustes

K. 6989._ des Kreises Westerburg. _
A« die Herre« Bürgermeister de» Kreist».

Zum Zwecke der Stellung von Anträgen auf Beihülfen zu den
Armentasten für leistungsschwache Gemeinden auS der SlaotSrente
wollen Sie sofort, liiugste«» binnen 10 Tage « berichten

a) den Betrag der gesamten Armenlasten im Rechnungsjahr 1915.
v) den Betrag der Einnahmen für die Armenpflege für dar Rech¬

nungsjahr 1915 (Zinsen, Erstattung von Kosten» eventl. ge¬
währte Beihülfcu usw.)

Ausgaben für Kriegswohlfahrtspflege bleibe« anßer Ausatz.
Westerburg, den7. August 1916. Der Kanbrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Nach der Buvdesratsbekanntmach»og vom 10. Juni 1916

betr. die Regelung deS Verkehrs mit Web-, Wirk« und Strickware«
für die bürgerliche Bevölkerung(abgedruckt im Kreisblatt Nr . 60)
ist vom 1. August dS. 38 . ab eine Abgabe dieser Waren im Klein¬
handel an die Verbraucher nur noch gegen Bezugsschein zulässig
mit Ausnahme der in der Freiliste bekanutgegeßene» Gegenstände
(stehe KreiSblatt Rr. 76). In Ausführung dieser BundeSratSbe-
kauntmachung wird für den Kreis Westerburg folgendes angeordnet:

1. Die Ausfertigung des Bezugsscheins wird den Ortspolizeibe-
hörden übertragen. Vor der Ausfertigung des Bezugsscheins
ist zu prüfen, ob der AutragSstellerGemeindeaagehöriger ist
und ob die Anschaffung notwendig ist. Die Vermutung für
die Notwendigkeit der Anschaffung vo» Kleidung»«und Wäsche¬
stücke» kann als gegebe« angesehen « erden bei Gründung



eines Haushaltes, für Wichnerioneu und Kindern, bei Krank¬
heiten und Todesfällen, bei besonderen kirchlichen Feiern und
in Bezug auf eine begrenzte Stückzahl von Wäsche und
Kleidung, wenn anzunehme« ist, daß Vorräte an Wäsche und
Kleidung über den regelmäßigen Bedarf hinaus nicht vor¬
handen find.

2. 'Auf dem Bezugsschein« uß vermerkt sein, ob und wieviel
Meter Stoffe für Oberkleidung und ob und wieniel Meter
Wäsche und Futterstoffe verlangt werden, oder ob fertige
Oberbekleidung für Männer und Knaben, fertige Oberbe¬
kleidung für Frauen und Mädche», fertiges Unterzeug»ach
Stück oder Strümpfe und Socken nach Paaren augeschafft
werden sollen.

3. Jede Ausfertigung eines Bezugsscheines ist in eine Personal¬
karte einzutragen, die auf den Namen des Familienhauptes
anzulegen ist. auf dessen Rechnung die Anschaffung erfolgt.
Die Karte ist auf dem Laufenden zu halten.

4. Am letzten eines jeden Mouats erstmalig am 31. August
1916 sind mir die ausgestellte» Persoualkarte» einzureicheu
zum Zwecke der Kontrolle und Zusammenstellung. Das Er¬
gebnis dieser Zusammenstellung muß biS zum5. des darauf
folgenden Monats bereit? weiter berichtet werde«. Ich muß
daher mit der pünktlichen Einsendung der Karten rechne»
und ersuche den Termin genau einzuhalten. Eventuell ist
Fehlanzeige zu erstatte». Die Karten werden nach dem Ge¬
brauch Ihnen sofort wieder zurückgesandt. Formulare für
Bezugsscheine und Personalkarten werden Ihnen in den ersten
Tagen ohne Anschreiben zugehen.

5. Die Gewerbetreibenden haben die Bezugsscheine durch Lochen
oder Durchstreichen mit Buntstift ungültig zu mache«, die
ungültigen Scheine zu sammeln und am ersten jeden Monats
a« Sie abzulieferu.
Mestrrbnr- , den7. August 1916.

Der Vorsitzende des Kreisausschttffes
des Kreises Westerburg.

Ich ersuche ergebenst, die Standesbeamten davon in Kenntnis
zu setzen, daß die Zahlung der Entschädigung für die statistischen
Zählkarten für 1915 demnächst erfolgen wird und zwar durch die
örtliche Kreis-, Domäuenrentamts-, Forst- oder Zollkaffe und, wo
eine solche nicht besteht, durch die Post.

Wiesbaden , den2. August 1916.
Der Regier«»- « Prastdent. I . B.: v. Gizyckt.

Au die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Erledigung meiner Verfügung vom 1. d. Mts ., Kreis¬

blatt Nr . 74, betr. Angabe der Tierkadaver steht bei einigen
Herren Bürgermeistern immer noch aus . Ich muß nunmehr die
umgehende Einsendung des Berichtes erwarten.

Westerburg, den 11. August 1916.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses

_ de« Kreises Westerburg.
Beschluß.

Der Bezirksausschuß zu Wiesbaden hat aus Grund der §§
39 und 40 der Jagdordnung vom 15. Juli 1907 für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden für das Jahr 1916 den Schluß der
Schonzeit für Rebhühner auf Sonntag , 20. August mithin die Er¬
öffnung derJagd auf Montag, den 21. August festgesetzt.

Wiesbaden, den8. August 1916. Der Bezirksausschuß.
Bekanntmachung,

betreffend AuSführuagsbestimmungen zur Verordnung über den
Verkehr mit Seife, Seifenpulver und andere» fetthaltigen Wasch.
Mitteln vom 18. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 307). Vom

21. Juli 1916.
Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über den Verkehr

mit Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln
vom 18. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 307) wird folgendes be-
stimmt:

8 1. Feinseife und Seifenpulver, die gemäß8 2 der Bekannt¬
machung über das Verbot der Verwendung von pflanzlichen und
tierischen Oelen und Fetten vom6. Januar 1916 io der Fassung
der Bekanntmachung vom 21. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 3
und 765) und gemäß8 1 der dazu ergangeneo AvSführungsbe-
stimmungcu vom 21. Juli 1916 (Zentralblatt für daS Deutsche
ReichS . 193) nach den Weisungen des KriegsauSschuffeS für
pflanzliche und tierische Oele und Fette. G. m. b. H. in Berliu auS
pflanzlichen und tierischen Orlen und Fetten oder daraus gewon-
neuen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, müssen auf den Stücken
beziehungsweise auf den Packungen den AufdruckK. A.-Seife und
K. A.-Seifenpulver tragen. Der Aufdruck ist vom Hersteller oder,
wenn bei Seifenpulver ein anderer die Ware zum Zwecke der
Weiterveräußerung mit Packung versieht, voo diesem vor der
Weitergabe auzubringen.

8 2. Die Abgabe von Waschmittel», die aus pflanzliche« oder
tierischen Oelen und Fetten oder daraus gewonnenen Oel- und
Fettsäuren hergestellt find, an Selbstverbraucher darf our nach
folgenden Grundsätzen erfolgen:

D

I. Die an eine Person in einem Monat abgegebene jjk
darf fünfzig Gramm Feinseife(Toiletteseife. Kernseif, .
Rasterseife) sowie zveihundeitfüozig Gramm Setfenhal,
nicht übersteigen. Bei Feinseifen, die vom Hersteller t,
bülluugen in Verkehr gebracht»erde«, mit Ausnahme
K. A.'Seife, ist daS unter Einschluß der Umhüllung st!
stellte Gewicht maßgebend. Bleibt der Bezug einer $e,
in einem Monat unter der zugelaffene« Höchstmenge, s»wz.
der Mioderietrag der Höchstmenge deS oächsten Monats aiSTTlÖ.
z». Dagegen ist der Borausbezug der Mengen für «o, ' '
Monate gestattet.

Die Abgabe von Schmierseife ist unbeschadet der 8eßj>
niungen des § 8 verboten.

U. Die Abgabe von Feinseife und Seifenpulver darf nur
Ablieferung des für den lanfenden«der nächstfolgeoden Me»
gültigen, das abzugebende Waschmittel bezeichnende» Abschuß
der von der zuständigen Ortsbehörde des Wohnsitzes«l
dauernden Aufenthalts auszugebende» Seifenkarte erfolze,
Die Seifeukarte hat den ans der Aulageersichtlichen Ich
Sie gilt unabhängig vom Orte der Ausgabe an alle» Or
des Reichs.

Soweit an eiuzelueu Orten bet dr« Inkrafttreten bicj*r- ärg"1
Bekanntmachung Seifenkarteni« Gebrauche sind, ist dm,,darf
weitere Verwendung während der Monate August und ke«pg, b
tewber 1916 gestattet, sofern die Augaben über die z« st,8er!
ziehende Art und Menge der Waschmittel in Uebereinsti««»-M».
gebracht ist mit den Vorschriften deS Abs. l . '

§ 3. Die zuständige Ortsbehörde ist befngt, auf Antrag
I. a) für Aerzte, Personen, die berufsmäßig mit Krauktzeitsti-!

regern arbeiten, Zahnärzte, Tierärzte, Zahntechniker, fy.
dämmen und Krankenpfleger, ^

b) für mit ansteckender Krantzett behaftete Personen mg Mel
eotsprechender Bescheinigung seitens deS Kreisarztes,d« ferliü
eines von der Ortsbehörde bestimmten Arztes,

o) für Krankenhäuser auf die nach dem JahresdnrchschM
berechnete Kopfzahl der verpflegten Kranken

je biS zu vier Zusatzseifeukarteu;
II . für unter Tag arbeitende Grubenarbeiter in Sohlenstrz.

werken, für in gewerblichen Betriebe« vor dem Feuer odei
mit der Kohlenbewegung ständig beschäftigte Arbeiter un«für
Schornsteinfeger je bis zu zwei Zusatzseifenkarte« ;

III. für Kinder im Alter bis zu 18 Monaten je eine Zusatzseif^
karte?auSzugeben.

8 4. Die Ueberlaffung der Selfenkarten zum Bezüge mj
Waschmitteln an andere Personen als diejenigen, für die sie
gegeben sind, sowie die Weiterveräußeruvgvoo Waschmittel»,
auf Setfenkarten bezogen sind, ist Verbote«.

8 5. Der Vertrieb von Waschmittelu, die unter Verwendsn
von pflanzlichen und tierischen Oelen uud Fetten oder daraus aePscti
wonnenen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, tm HausterhaoXl»» o
ist verboten. itt s

8 6. Bet Abgabe im Kleinhandel an den SelbstverbraM>«, e
dürfen die Preise ohne Rücksicht darauf, ob die Abgabe in Pack«»ls>Lest
oder lose erfolgt

bei K. A.-Seife
für ein Stück von 50 xr . . . . 0,20 Mk.
na a a 100 „ . > > > 0,40 „

bei K. A.-Seifenpulver
für je 250 gr . 0,30 Mk.

nicht überschreite«.
Geringere MengenK. A.-Seifenpulver find entsprechendd

Mindergewichte geringer zu berechnen.
Vorstehend festgesetzte Preise sind Höchstpreise im Sinne W

Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom4. August 1914 in der Faß "

7045

uni
vom 17. Dezember 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 516) in verbindet!!4.
mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-GeseAi
S . 25) und vom 15. März 1916 (ReichS-Gcsetzbl. S . 183). *

§ 7. Die Versorgung der Barbiere und Friseure mit der i«4
Aufrechterhaltung ihres Gewerbes erforderlichen Raster- «nd Kop
Waschseife erfolgt nach näherer Weisung der KriegSauSschnffeS f»1
pflanzliche und tierische Oele und Fette. G- m. b. H. in Lei»'
durch Vermittlung des Bundes deutscher Barbier-, Frtsenr-
Perückesmacher-Jlinunge». ^ » -

§ 8. Zur Verwendung zu technischen Zwecke« dürfen i 5-
mittel, die unter Verwendung von pflanzlichen uud tierischen Oel» Iwbj
und Fettes oder daraus gewonnenen Oel«und Fettsäure« hergest^
sind, an technische Betriebe und Gewerbetreibende, insbesondere
Waschanstalten, nur mit Zustimmung deS KricgSausschuffeSF
pflanzliche und tierische Oele und Fette abgegebeo werde». J w

Für technische Betriebe und Gewerbetreibeode, iusbeso»̂
Waschanstalten, die weniger als zehn Arbeiter beschäftige», f«#s Tr1**!
die zuständige Ortsbehörde ans Antrag einen Ausweis auSstell^
gegen dessen Vorlegung die zur Aufrechterhallung de« Betrieb?J -'
forderliche Menge au Waschmittelu abgegeben werden darf-
Ausweis muß die zulässige Höchstmeoge augebeu- Der Leräirßer»
hat die abgegebene Menge auf dem Ausweis unter Bereich»»"
der Art und Menge (Gewicht) mit Tinte oder FarbstempelP
vermerken.
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Die Ueberlassung her auf Grund verstehender Bestimmungen
zestellten Ausweise zum Bezüge von Waschmittel« au andere
ioaeu sowie die Westerveräußeruug der auf die Ausweise bezogenen
chvittel ist »erboten.
9. Die Verwendung von Waschmittel«, die«uter Verwendung
pflanzlichen und tierische« Oelen und Fetten oder daraus ge--

«enen Oel- und Fettsäuren hergestellt sind, zu Putz- und Scheuer-
jfeo ist verboten.

tonatg ,i4I § 10. Welche als zuständige OrtSbehörde« im Sinne der §§ 2,
l für jjjM|gk8 anzusehe» sind, bestimmt die LandeSzentralbevördc.

z 11. Die Bestimmungen dieser Verordnung fiuden keine An-
der Leßii, ,d,,g gegenüber deu Heeresverwaltungen, der Marineverwaltung

i) denjenigen Personen, die von diese« Verwaltungen mit Wasch¬
er gtgt, üteln versorgt werben. Die Verwaltungen treffen besondere An¬

oden Mo,M«u»geo über die Versorg««,.
12. Wer den Bestimmungen der §§ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 zu-
rhandelt, wird mit Gefängnis bis zu drei Monate» oder mit

afe bis zu füufzehuhundert Mark bestraft,
z 13. Diese Bestimmungen treten am 1. August 1916 in Kraft
Ider Maßgabe, daß im Monat August 1916 an Stelle der 250
» » Seifeopulver die gleiche Menge Schmierseife gegen Ablte-
!»j der entsprechenden Abschnitte der Seifenkarte abgegeben wer-
darf. Die Bestimmungen treten an die Stelle der Bekanntma-

Tr i,  betreffend AuSführungsbestimmungen zu der Verordnung über
die z« verkehr mit Seife, Seifeupulver uod anderen fetthaltigen Wasch-
einstiwW-zütlH, vom 18. April 1916 (Reichs-Tesetzbl. S . 308).

Berlin, den 21. Juli 1916.
ffev Stellvertreter de« Reichskanzler». Vr. Helfferich.
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An die Heere« Bürgermeister de« Kreise«.
Die im § 2 Abschn. II genannten Seifenkarten gehen Ihnen

nijMittelbar zu und wollen Sie die Karten sofort auSgebeu. Er-
«dei lierltcher Mehrbedarf au Seifenkarten gemäß § 3 ist von Fall zu

l »ater Angabe des Verwendungszweckeshier anzufordern.
Auf den § 6 weife ich besonders bi». De« in Frage kom«

rtett Kausteuten sollen Sie von den Preisen durch Vorlage dieser
Mattes Kenntnis geben. Zu 8 10 ergeht noch Bestimmung.

Westerburg, den 11. August 1916.
Her P«rsthe»de de« Kreisansschnfle«

W5. de« Kreise« Mesterdnrg.
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Bekanntmachung
über Säcke. Vom 27. Juli 1916.

Der BundeSrat hat anf Grund des § 3 des Gesetzes über
irmächtigung des BuodeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen
»om4. Angust 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver¬
lag erlassen:
1. Alle Säcke (anch Beutel) vou mehr als 3 800 Ouadrat-
eter Sackflächeinhalt, die ganz oder teilweise aus Textilroh-
oder aus Papier oder auS sonstigen Textilersatzstoffen her-

1 sind, gleichgültig, ob neu oder gebraucht, und unabhängig
iverdraalh« «», ob sie vollständig gebrauchsfertig sind oder nicht, unterliegen
in Pack»« Bestimmungen dieser Berordnung.

I. Keicha-Sackstellr.
i i2- Zur Sicherstellung deS Bedarfs au Säcken wird eine

Melle für den Verkehr mit Säcke» (ReichS-Sackstelle) mit einer
»Mtungsabteiluogund einer Geschäftsabteilung errichtet.
83. Die Berwaltungsabteilung ist eine Bebörde und besteht
5 einem Vorfitzenden, einem oder mehreren stellvertretenden Vor-
«e» und einer vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von

echend de» Medern.
> Der Vorsitzende, die stellvertretende» Dorsttzeuden und die Mit»

Stune M «k werden vom Reichskanzler ernannt. Dieser führt die Auf-
der Fafsuei? "nd erläßt die näheren vestimmunge«.
BerbiadM84̂ Der LerwaltungSabteilung wird ein Beirat betgegeben.
HS-SeM ^Reichskanzler bestimmt das Nähere über seine Zusammensetzung
183). bestellt die Mitglieder.
it der t« Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen gehört werden,
und 9of' ' ^ insbesondere zu hören

chuffeSF *■über die AuSführungsbestimmungen, zu deren Erlaß die Reichs-
i« Mw Eackstelle ermächtigt ist;

stseur» 0" ^ über die bei Festsetzung von Preise» zu beobachtenden Grund-
. satze.

eu Qu.  L 5' GeschäftSabteilung ist eine Gesellschaft mit beschränkter
schen Öen M,g. Gesellschaft wird ei, AufsichtSrot gebildet.
»her,-st«" , . ^ A. Anzeigevsticht.
sondere» 86 $ |e Eigentümer von (leeren oder gefüllten) Säcken sind
HassesF Achtet, die mit Beginn des 1. August 1916 vorhandenen ihnen
«. , 2*,*" Mengen nach Anleitung deS vsrgeschriebenen Vordrucks
aSbcsoNd« e-eichz.SE ^ x biS zum 10. August 1916 anzuzeigen. Die

a.« ' ^ Pflicht erstreckt sich oicht auf Mengen, dir
suSsteu"' ' m, Eigentume des Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß.

Zetriebk- ^ Lothringens, iuSbesoudere iw Eigentume der Heeresver-
»arf. * ° Ealtuugen oder der Marineverwaltung stehen;
*erMF '»Sgksamt(sämtliche Sorten zusammengerechnet) weniger als
Sezeich»- ' 1000 Stücke betragen. Die Bestände der Sackhändler sind
stempeli ledoch ohur Rücksicht auf die Nindestmenge anzeigepflichtig.

^er Reichskanzler kann die Anzeigepflicht anderweit regeln.

§ 7. Am 10. eiues jedes Monats haben die Sackhäudler und
am 10. deS ersten Monats eines jeden Kalendervierteljahrs haben
die nach § 6 der Anzeigepflicht unterliegenden sonstigen Eigentümer
vou Säcken ihren derzeitige« Bestand»ach Maßgabe der Vorschriften
im § 6 erneut der ReichS-Sackstelle anzuzeigen.

8 8. Die zur Anzeige ihres Bestandes Verpflichteten habe« bei
der ersten Anzeige anzngebeu, wieviel Säcke der verschiedenen Arten
sie i> der Zeit vom 1. Juli 1915 bis 30. Juni 1916 in ihrem
eigenen Betriebe tatsächlich gebraucht habe«. Hierbei ist die er-
fahmngsgemäße, mehrmalige Benutzung desselben Sackes entsprechend
zu berücksichtigen.

III. AbfahbeschrLnk«»- «»d Mel»erlassnns«psticht.
8 9. Leere Säcke dürfen nur an die Reichs-Sackstelle oder « it

ihrer Genehmigung sowie an die Heeresverwaltungen and an die
Marineverwaltung abgesetzt werden.

8 10. Die Eigentümer leerer Säcke haben der ReichS-Sackstelle
aus Erfordern Auskunft zu gebe», Muster gegen Erstattung der
Portokoste« einzusenden und Besichtignug der Säcke zu gestatte«.
Sie haben die Säcke der ReichS-Sackstelle auf Verlangen käuflich
zu überlassen, sie aufzubewahreu, pfleglich zu behandeln und auf
Abruf zu verladen.

Die Säcke sind binnen vier Woche», nachdem die Ueberlaffuug
verlangt worden ist, abzunehmen.

§ 11. Die Reichs-Sockstelle hat dem zur Ueberlaffuug Ver¬
pflichteten für die abgenommeue» Mengen einen angemeffenen Ueber-
nabmepreise zu zahlen. Der Reichskanzler kann Höchstgrenzen für
die Ueberuahmepreife nach Anhörung der ReichS-Sackstelle festsetzen.

§ 12. Ist der Verkäufer mit dem Preise nicht einverstanden,
de» die Reichs-Sackstelle geboten hat, so setzt die für den Ort , von
dem aus die Lieferung erfolge« soll, zuständige höhere Berwaltuugs»
behörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber, wer die
baren Auslagen deS Verfahrens zu tragen bat. Der Verpflichtete
hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Uebernahme»
Preises zu liefern; die ReichS-Sackstelle hat vorläufig de« von ihr
für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

8 13. Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so wird da8
Eigentum auf Antrag der Reichs-Sackstelle durch Anordnung der
zuständigen Behörde auf diese Stelle oder die von ihr in dem An¬
trag bezeichnete Person übertragen. Die Anordnung ist an den
Ueberlaffungspflichtigen zu richten. DaS Eigentum geht über, sobald
die Anordnung ihm zugeht.

Reben dem Ueberuahmepreisekann für die Aufbewahrung bei
längerer Dauer eine angemessene Vergütung gezahlt werden, deren
Höhe die höhere Verwaltungsbehörde des Aufbewahrungsorts end¬
gültig festsetzt.

8 14. Die Zahlung erfolgt binnen vierzehn Tagen «ach Ab¬
nahme. Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage,
an de« die Entscheidung der Reichs-Sackstelle zugeht.

§ 15. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über
alle Streitigkeiten, die sich zwischen den Beteiligten auS dem Ver¬
langen nach käuflicher Ueberlassung sowie aus der Ueberlaffuug
ergebe«.

IV. Einfuhr von Säcken an« de« An«land.
§ 16. Wer aus dem Ausland, einschließlich der besetzten Ge-

biete, leere Säcke eiuführt, ist verpflichtet, den Eingang derselben
unter Angabe der Menge, der Arten und Größen, deS im einzelnen
gezahlten Einkaufspreises und des Aufbewahrungsorts der Reichs-
Sackstelle unverzüglich durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen.
Gleichzeitig sind Muster der einzelnen Arten zu übersenden. AlS
Einführender gilt, wer nach Eingang der Ware im Inland zur
Verfügung über sie für eigene oder fremde Rechnung berechtigt ist.
Befindet sich der Verfügungsberechtigte«icht im Inland , so tritt
an seine Stelle der Empfänger.

8 17. Wer auS dem Ausland, einschließlich der besetzten Ge¬
biete, Säcke eiuführt, hat sie der Reichs-Sackstelle auf Verlangen
ganz oder teilweise zu liefern. Er hat ste bis zur Abnahme auf¬
zubewahren, pfleglich zu behandeln und auf Abruf zu verladen.

§ 18. Die Reichs-Sackstelle hat sich binnen zehn Tagen «ach
Empfang der Anzeige und der Muster zu erklären, ob ste die Säcke
ganz oder teilweise übernehmen will. Geht binuen vierzehn Tagen
«ach Empfang der Anzeige und der Muster die Erklärung nicht
ein, oder erklärt die Reichs-Sackstelle, daß ste die Mengen nicht
überoehmen will, so erlischt die LieferungSpflicht.

8 IS . Die Reichs-Sackstelle hat für die von ihr übernommenen
Säcke einen angemessenen UebernahmepreiSzu zahlen. Im Streit»
falle setzt die für den UederlassungSpflichttgeu zuständige höhere
Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest.

8 20. Der UeberlaffnngSpfltchtigehat ohne Rücksicht auf die
endgültige Festsetzung bc8 Preises zu liefern, die ReichS-Sackstelle
vorläufig den von ihr für angemeffe» erachteten Preis zu zahle».

Erfolgt die Lieferung nicht freiwillig, so wird das Eigentum
auf die ReichS-Sackstelle gemäß § 13 übertragen. DaS Eigeutu»
geht auf die Reichs-Sackstelle in dem Zeitpunkt über, in welchem
die Anordnung dem Inhaber des Gewahrsams zugebt.

Die Vorschriften de: §§ 14. 15 finden Anwendung.
§ 21. Der Reichskanzler kann Bestimmungen über die Durchfuhr

von Säcke« erlasse».



T. Nerstrnnch- re -eln««.
§ 22. Der Reichskanzler kan» die Bedingungeo und Preise be¬

stimmen, zu denen die Reichs-Sackstelle die von ihr übernommenen
Menge» zu verteilen und abzngeben bat. , _ . . ...

§23 . Sie Reichs-Sackstelle wird ermächtigt. Bestimmungen
Über den Absatz von Säcken, insbesondere zwischen den Sackhandlern
untereinander, über den gewerbsmäßigen Ankauf von sacken, über
die Wiederherstellung und Sartierung der Sacke sowie über die den
einzelnen Händlern für ihre Tätigkeit zu gewahrende Vergütung zu

" ^ Die Reicks-Sackstelle wird ferner ermächtigt. Bestimmungen zu
erlaffe», durch welche die Derwendung der Sacke zu anderen als
den bisherigen Verwendungszwecke» verboten oder eingeschränkt

Der Bedarf an Säcke«, soweit er nicht im freien Ver-
kehre gedeckt werden kann, ist von den Verbrauchern am 20. eiueS
jeden MonatS— erstmalig am 20. August 1916— bei bei Reichs-
Sackstelle oder einer von ihr ermächtigten Stelle unter Benutzung
deS vorgeschriebeueu Vordrucks anzumelden- Die Anmeldung hat
de« Bedarf für deo nächsten Monat zn umfassen und gleichzeitig
die Angabe zu eothalten, ob Säcke aus bestimmten Ersatzstoffen
gewünscht werden, falls Säcke der angefordeten Art zur Zeit mcht
verfügbar sein sollten. Die Zuweisung der angeforderte» sacke
erfolgt durch die Reichs-Sackstelle an die einzelnen Verbraucher nach
Maßgabe der verfügbaren Bestände.

Die Reichs-Sackstelle wird ermächtigt, Bestimmungen zu er¬
lasse», daß die Anmeldung des Bedarfs durch Berufsorgamsatiok-n
oder andere Stellen vermittelt und durch sie eine Prüfung der
Bedarfsanmeldung bewirkt wird.

§ 25. Sackhandlern ist der Handel mit Sacke» durch die zusta«'
dige Behörde zu untersage«, wenn Tatsachen vorliegeu. die die
Unzuverlässigkeit des Händlers in bezug auf de« Handelsbetrieb
dartun. Die Untersagung ist i« Amtsblatt der zuständigen Be¬
hörde und im Reichsanzeiger bekanntzugebe».

Die Untersagung des Handelsbetnebs wirkt fm das ReichS-
aebiet. Ist dem Handeltreibende« für den untersagten Handelsbe¬
trieb ein Erlaubnisschein(Wandergewerbeschein. Legitimationskarte
unb dergleichen) erteilt, so hat die Untersagung den Verlust dieses
Scheines ohne weiteres zur Folge. . . .

Gegen die Untersagung des Betriebs ist nur Beschwerde zu-
lässig; sie hat keine aufschiebende Wirkung.

VI. Schlnstnarfchriften.
§ 26. Der Reichskanzler kau« Ansuahmeu von den Vorschriften

dieser Verordnung zulasten. r „ . . . . T., w„a
8 27. Die Landeszentrolbehorde» erlassen die erforderlichen Alls-

führungSbkstiwmuvpcn. Sie bestimmen, wer alS höhere VerwaltungS-
behörde und als zuständige Behörde im Sinue dieser Verordnung
anzusehen 6ig ^ f e(6§ Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu fünfzehotausend Mark wird bestraft:

1. wer die ihm nach§§ 6 bis 8 obliegenden Anzeigen nicht t»
der gesetzten Frist erstattet oder wer wrffentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht.

2. wer den Vorschriften der § 9, § 10 Äbs. 1, §§ 16, 17 zu-
widerhaudelt, t v

Z. wer der gegen ihn ergangenen Untersagung des Handelsbetriebs
znwiderhaodelt, „ „ „„ c _ .

4. wer den von der Reichs-Sackstelle nach§ 23 oder von den
Landeszentralbehördev nach§ 27 Satz 1 erlnffene» Bestim¬
mungen zuwiderhandelt. „
Bei Zuwiderhandlungengegen die Vorschrifteu der §8 6. «,

9 kann neben der Strafe auf Einziehung der Säcke erkannt werde»,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Rücksicht daraus,
ob sie dem Täter gehören oder nicht. . 1Q1. .8 29. Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916 i»
Kraft. Der Reichskanzler bestimmt de» Zeitpunkt deS Außerkraft¬
tretens.

Kerlin . deu 27. Juli 1916.
Ar» Stellvertreter de- Keich«knnrier «. Or. Helfferich.

vor der Abreise bei der Ortspolizeibehörde (Polizeirevier) unttt
Vorzeigung seines Passes oder des seine Stelle vertretende» be¬
hördlichen Ausweises und unter Angabe des Reisezieles perföiu
lich abzumelden.

Der Tag der Abreise und das Reiseziel wrrd von der Orts,
Polizeibehörde wiederum auf dem Passe vermerkt.

§ 3. Jedermann , der einen Ausländer entgeltlich oder unent¬
geltlich in seiner Behausung oder in seinen gewerblichen unb bctgl
Räumen (Gasthäusern, Pensionen usw.) aufnimmt, rst verpflicht
sich über die Erfüllung der Vorschriften m § 1 spätestens y
Stunde « nach der Ausnahme des Ausländers zu vergewissern
und im Falle der Nichterfüllung der Ortspolizeibehörde fôort
Mitteilung zu machen. J

§ 4. An- und Abmeldung gemäß § 1 und 2 kann mitein«d
der verbunden werden, wenn der Aufenthalt des Ausländers m
dem betreffenden Ort nicht länger als 3 Tage dauert . M

8 5 Die Ortspolizeibehörde (Reviervorstand) hat über dir sich
an- und abmeldenden Ausländer Listen zu führen, bte Namen,
Alter Nationalität , Paßnummer und Art des Passes, sonst.: Tag
der Ankunft, Wohnung und Tag der Abreise angeben; Zugänge.
Abgänge und Veränderungen dieser Liste sind töglrch in den
Landkreisen dem Landrat . in den Stadtkreisen dem Polizeiver¬
walter (Polizeipräsident, Erster Bürgermeister), mrtzuteilen.

8 6. Die über den Aufenthaltswechselvon Ausländern »nd
ihre periodische Meldepflicht für die Dauer des Krieges erlassener
allgemeinen Bestimmungen bleiben uuverändert bestehen. '

8 7 Ausländer, welche den Bestimmungen der §§ 1 und 2
zuwiderhandeln, werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestruh
Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher dem § 3 zuwiderhande!!,

Frankfurt a. M.. de» 25. Juli 1916.
Stellnertretenbe» G-neraikammanba 18. Arme-Kar,«

11

Loo<

20N
bei

A« die Herren Bürgermeister de* greift *.
Nachdem durch die AreiSkommission das zum Schlachte» &(■

ftimmte Rindvieh in allen Gemeinden aufgeuomme« ist. wird dü
durch meine Verfügung vom 17.Mai d. IS . angeordnete Deckvecki
wieder aufgehoben, soweit Tiere in Frage kommen, die nicht pi
Lieferung als Schlachtvieh bestimmt find. Dies war auchi« Schi-i«
satz der vorbezeichneteaVerfügung vorgesehen.

Westerbnrg , den 11. August 1916.
W-r U-rsttzende de» Krei««n- schnfft,

de« Kreise« Mefterdnr,.

Fluf
früh
unse
Ang
fiud

tatst
schlc

Jnngdentschlaiid
Greld-Lose
zu Gunsten des Bandes

Jungdeutschland
|ä 3 .30 Mk. 5618 Geldgewinne
1 Ziehung am 15. n. 16. Angnst.
|5618 Geld- 150000 Hk

Verordnung
hetr. Anm-id-psticht der Anslander.

An die Stelle der Verordnung vom 27. 10. 1914 — IHb.
Nr . 36852/2621 — betr . Anmeldepflicht der Ausländer tritt mrt
Wirkung vom 1. Januar 1916 folgende Verordnung:

Auf Grund der §§ 4 und 9 des Gesetzes über den Belager¬
ungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich:

8 1 Jeder über 15 Jahre alte Ausländer hat sich binnen 12
Stunden nach seiner Ankunft am Aufenthaltsorte unter Vorl age
seines Paffes oder des seine Stelle vertretenden behördlichen Aus¬
weises (8 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 der Kaiserlichen Verordnung
vom 16. Dezember 1914, Reichs-Gesetzbl. S . 251) bei der Orts¬
polizeibehörde(Reviervorstand) persönlich anzumelden.

Ueber Tag und Stunde der Anmeldung macht die Polrzeibehorde
auf dem Paß unter Beidrückung des Amtssiegels einen Vermerk.

8 2. Desgleichen hat sich jeder Ausländer der im 8 1 bezerchneten
Art, der seinen Aufenthaltsort verläßt binnen 24 Stunden

gewinne v

L , 60000,30000
flOOOO, 5 ä 1000 Mk.

bares Geld.

Ißadische Lose
ä 1 Mk. 11 Lose 10 Mk

l (Porto 10 Pf ., jede List« 20 Pf.)
versendet Glücks -Kollekte

IHeinr.Deeclse, Kreaznach.

WkkvttKmststi», .
ev. mit Geschäft oder sonst gäj§
Anwesen hier od. Umgegend. ~
unter V. 278 an Dunste u.
G. m. b. H. Ml « a ./Rh
Weiterbeförderung.

2;ni
bete:

Feinste«

Bchnenmeh!
(fertige Suppeuware)

Pubiiiniipitltei
empfiehlt, solange Vorrat reit

Hans Bauer.
M-sterbnr, . Reustr. ^6
2 Waggon prima

Keu
-ege« Kaffe per safskt
kaufen gesucht.

Angebot au rfJ
Heinrich Kappas fl*

Idstein I. Tannno

(Kroppach) Bhf. Ingolbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Düngemittel

stets aaf Lager.
Wegen unseren sämt¬

lichen sonstigen Artikeln
bitten wir bei Bedarf
um Anfrage.

Soli

IZigaretteB
direkt von der F»W
zu Originalpreieen

lOOZig .KleiimrUW;
100 „ .. i „ l
100 .. .. „ J
100 „ „ 4,2„ l
100 „ „ Mjj .il
ohne jeden Zuschlag fi“’

Steuer- und Zollerhöht̂ ,

ZigarettenfabrikG0S|»
Köln , Ehrenstr.
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